

Partnerschaftsvereinbarung über den
 Freiwilligendienst weltwärts
Zwischen…  

Name Entsendeorganisation
Adresse Entsendeorganisation

Adresse Entsendeorganisation

Adresse Entsendeorganisation

- nachfolgend Entsendeorganisation genannt -

und

Name Partnerorganisation
Adresse Partnerorganisation
Adresse Partnerorganisation
Adresse Partnerorganisation
- nachfolgend Partnerorganisation genannt -

Um das Zusammenwirken zwischen Entsendeorganisation und Partnerorganisation insbesondere zum Wohl der Freiwilligen sicherzustellen, vereinbaren die Partner folgendes:
1.
Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Entsendeorganisation und Partnerorganisation wollen bei der Durchführung der Freiwilligendienste partnerschaftlich zusammenarbeiten. Die gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Entsendeorganisation und Partnerorganisation bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Durchführung des Freiwilligendienstes im Sinne der weltwärts-Richtlinie. 
Die Entsendeorganisation trägt dafür Sorge, dass die weltwärts-Richtlinie in der jeweils aktuellen Fassung der Partnerorganisation bekannt ist.
2.
Gemeinsames Verständnis von Freiwilligendiensten und Status der Freiwilligen

Der Freiwilligendienst weltwärts ist ein entwicklungspolitischer Lern- und Hilfsdienst. Der von der Entsendeorganisation und der Partnerorganisation angebotene Freiwilligendienst soll eine Ganzheit aus Lernen, Helfen und Begegnen bilden. Das Lernen der Freiwilligen steht dabei für interkulturelles und entwicklungspolitisches Lernen sowie für einen Raum für die Persönlichkeitsentwicklung und –reifung. Lernen braucht Reflexion und Begleitung. Das Helfen der Freiwilligen steht dafür, einen praktischen Beitrag für den Einsatzplatz zu leisten und die Partnerorganisation durch die eigene Persönlichkeit und den eigenen Hintergrund zu bereichern. Im Helfen ist Raum für Engagement und Solidarität der Freiwilligen. Zwischen Einsatzstelle und Freiwilligem soll ein gesundes Verhältnis von Geben und Nehmen bestehen.

Freiwillige sind ehrenamtliche Helfer, die nahezu unentgeltlich unterstützende Dienste in der Partnerorganisation erbringen. Die Freiwilligen werden im gemeinwohlorientierten Bereich ganztägig eingesetzt. Der Einsatz von Freiwilligen erfolgt arbeitsmarktneutral. 

3.
Angebot und Besetzung von Freiwilligenplätzen

3.1 Die Partnerorganisation und die Entsendeorganisation stimmen gemeinsam das Angebot an Freiwilligenplätzen ab. Die Partnerorganisation verpflichtet sich, nur Einsatzplätze anzubieten, die dem Sinn und Zweck des weltwärts-Freiwilligendienstes entsprechen. Die Partnerorganisation teilt der Entsendeorganisation mit, welche Einsatzplätze sie anbietet. Falls sich Änderungen bezüglich des Einsatzplatzes ergeben, wird die Entsendeorganisation rechtzeitig informiert.
3.2 
Entsendeorganisation und Partnerorganisation verständigen sich auf ein Verfahren zur Auswahl des Freiwilligen. 
Hier ggfs. die vereinbarte Praxis beschreiben.

4.
Zusammenarbeit der Partnerorganisation mit den Freiwilligen

4.1
Die Partnerorganisation stimmt vor Ort im Detail die spezifischen Tätigkeiten des jeweiligen Einsatzplatzes  mit den Freiwilligen selbst ab. Sie nimmt hierbei Rücksicht auf die persönlichen Interessen und Neigungen der Freiwilligen.

4.2 Die Partnerorganisation verpflichtet sich, die Freiwilligen sorgfältig hinsichtlich des Aufgabengebietes des Einsatzplatzes einzuarbeiten und während des Freiwilligendienstes anzuleiten. Hierfür benennt sie einen oder mehrere geeignete Anleiter/innen und stellt diese im notwendigen Umfang zeitlich frei.

4.3 Entsendeorganisation und Partnerorganisation sensibilisieren die Freiwilligen für mögliche Gefahren im Rahmen des Freiwilligendienstes. Während des Freiwilligeneinsatzes achtet die Partnerorganisation auf die Einhaltung einschlägiger Sicherheitsbestimmungen des Gastlandes. Die Partnerorganisation führt die Freiwilligen zu Beginn des Freiwilligendienstes in die Lebens- und Arbeitsrealität des Gastlandes ein und stellt eine Abholung der Freiwilligen am Flughafen oder Bahnhof sicher.

4.4 Die Partnerorganisation benennt den Freiwilligen gegenüber einer/n für sie zuständigen Mentorin/Mentor, der diesen betreut und als Ansprechpartner zur Seite steht. Dieser sollte nicht aus dem unmittelbaren Arbeitsbereich des Freiwilligen stammen. Die Partnerorganisation führt mit den Freiwilligen regelmäßige Reflexionsgespräche über deren Tätigkeit.

4.5 Das Engagement der Freiwilligen wird von Entsendeorganisation und Partnerorganisation wertgeschätzt, was beide Seiten im Alltag gegenüber diesen zum Ausdruck bringen. Zum Abschluss eines Freiwilligendienstes führt die Partnerorganisation ein auswertendes Gespräch mit den Freiwilligen durch. Die Partnerorganisation wird den Freiwilligen zum Abschluss des Freiwilligendienstes eine qualifizierte Bescheinigung über deren Tätigkeit in der Partnerorganisation ausstellen.

5.
Begleitung der Freiwilligen durch Entsendeorganisation und  Partnerorganisation
5.1 Die Entsendeorganisation und die Partnerorganisation werden sich wechselseitig über Besonderheiten im Rahmen der Tätigkeit der Freiwilligen unterrichten. Hierzu zählen insbesondere Anzeichen für persönliche Unzufriedenheit der Freiwilligen. 

5.2 Die Entsendeorganisation begleitet den Freiwilligendienst pädagogisch. Bei den Freiwilligendienst betreffenden Anliegen steht sie der Partnerorganisation und den Freiwilligen unterstützend zur Seite und bemüht sich, einen bestmöglichen Rahmen für den Freiwilligendienst zu gewährleisten. Die Entsendeorganisation wird insbesondere in Krisen- und Konfliktfällen entsprechend ihrer Möglichkeiten beratend, moderierend und unterstützend tätig. Sofern es zu Besonderheiten im Rahmen der Tätigkeit kommt, werden Entsendeorganisation und Partnerorganisation sich möglichst gemeinsam über die zu treffenden Maßnahmen abstimmen.

5.3 Die begleitenden Seminare erfolgen gemäß der weltwärts-Richtlinie. Die Entsendeorganisation bereitet die Freiwilligen in Form von Vorbereitungsseminaren auf ihren Freiwilligendienst vor. Nach Beendigung des Freiwilligendienstes bietet die Entsendeorganisation den Freiwilligen Nachbereitungsseminare an. Die Entsendeorganisation bietet auch Zwischenseminare für die Freiwilligen an, die im Interesse der Partnerorganisation erfolgen. Die Teilnahme der Freiwilligen an begleitenden Seminaren, die von der Entsendeorganisation durchgeführt werden, geht der Tätigkeit in der Partnerorganisation vor. Die Entsendeorganisation wird die Partnerorganisation rechtzeitig über Begleitseminare für die Freiwilligen informieren. Die Partnerorganisation kann der Entsendeorganisation bezüglich der jeweiligen Inhalte Vorschläge machen.

5.4 Die Partnerorganisation kann den Freiwilligen entsprechend ihrer Möglichkeiten und Erfordernisse die Teilnahme an individuellen Fortbildungen anbieten bzw. ermöglichen. 
6. Regelungen zum Freiwilligendienst (Versicherungen, Verwaltungskostenbeitrag Taschengeld, Unterkunft, Verpflegung, Urlaub, Sprachkurs, Behördenkontakte)

6.1 Die Entsendeorganisation wird für die Freiwilligen für die Dauer ihres Freiwilligendienstes eine Kranken-, eine Unfall-, eine Pflege-, eine Haftpflicht- und eine Rücktransportversicherung abschließen. Die Kosten hierfür werden von der Entsendeorganisation beglichen. Für eine gegebenenfalls darüber hinaus notwendige Absicherung von Risiken (z.B. KFZ-Haftpflicht beim Führen von Kraftfahrzeugen in dienstlichem Rahmen) ist die Partnerorganisation verantwortlich.

6.2 Die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld in Höhe von 100,00 EUR monatlich, das von der Entsendeorganisation/der Partnerorganisation (nicht zutreffendes streichen) ausgezahlt wird. 

6.3 Die Entsendeorganisation bzw. Partnerorganisation stellt den Freiwilligen eine angemessene Unterkunft zur Verfügung. 
6.4 Neben dieser Vereinbarung wird eine weitere schriftliche Vereinbarung getroffen zwischen Entsendeorganisation und Freiwilligen. Darin sind Rechte und Pflichten von Entsendeorganisation und Freiwilligen geregelt. Diese werden mit der Partnerorganisation abgestimmt (z.B. tägliche Arbeitszeiten, die Freiwilligen zu erbringen haben, Regelungen zu Wochenendarbeit, Urlaubsanspruch etc). Die Freiwilligen stimmen ihre Urlaubszeiten direkt mit der Partnerorganisation ab.

6.5 Die Freiwilligen sollen die Möglichkeit haben, ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen. Dies kann die Partnerorganisation selber übernehmen, oder dem Freiwilligen Zeit für die Teilnahme an einem Sprachkurs einräumen.

6.6 Die Partnerorganisation unterstützt die Freiwilligen bei der Durchführung von Formalien im Gastland. Dies beinhaltet z.B. die Beantragung von eventuell erforderlicher Visa und -verlängerungen, Meldepflichten und Behördengänge. 

7. 
Vorzeitige Beendigung der Tätigkeit eines Freiwilligen

Liegt ein begründeter Anlass vor, der der Partnerorganisation die Fortführung der Zusammenarbeit mit einem Freiwilligen unzumutbar macht, hat sie dies der Entsendeorganisation mitzuteilen. In diesem Fall ist die Entsendeorganisation gegenüber der Partnerorganisation verpflichtet, die Vereinbarung mit dem Freiwilligen zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzuheben. Die Entsendeorganisation ist berechtigt, die Vereinbarung mit der Partnerorganisation und den Freiwilligen aufzulösen, sofern sie feststellt, dass Freiwillige durch die Partnerorganisation nicht entsprechend dem Sinn und Zweck des Freiwilligendienstes eingesetzt werden.
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	Für: Name der Partnerorganisation, Name und Funktion des Vertreters der Partnerorganisation. 

Stempel der Partnerorganisation .


1

